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K  A  N  Z  L  E  I  

GÖDDECKE
 R E C H T S A N W Ä L T E  

Bundesgerichtshof: Banken müssen Zins- und Tilgungsleistungen zurückzahlen 
 
Der üblicherweise in „Schrottimmobilien-Sachen“ nicht gerade als „verbraucherfreundlich“ geltende 
XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) hat am 04.12.2007 ein Urteil verkündet, das den 
Banken noch viel Kopfzerbrechen machen dürfte. Sie müssen nämlich Zins- und 
Tilgungsleistungen an den Darlehensnehmer zurückzahlen. 
 
Das Urteil ist sehr zu begrüßen. Insbesondere, weil man mit einem solch verbraucherfreundlichen 
Urteil vom XI. Zivilsenat nicht ohne weiteres rechnen konnte. Bislang zeichnete sich die 
Rechtssprechung dieses so genannten „Bankensenats“ dadurch aus, dass sie dem gegen eine 
Bank klagenden Verbraucher bzw. Darlehensnehmer immer mehr und größere Steine in den Weg 
legte.  
 
In der Sache geht es mal wieder um ein so genanntes „Verbundgeschäft“. Das heißt – verkürzt 
gesagt – , der Darlehensvertrag ist so eng mit dem durch den Kredit finanzierten Vertrag (meist ein 
Kaufvertrag) verbunden, dass beide Verträge als Einheit betrachtet werden. Dies hat für den 
Darlehensnehmer den Vorteil, dass er etwaige Fehler im Kaufvertrag auch gegenüber der Bank, 
also innerhalb des Darlehensvertrages, geltend machen kann.  
 
Wenn sich also – wie im entschiedenen Fall – herausstellt, dass der finanzierte Vertrag nichtig ist, 
dann hätte der Darlehensnehmer eigentlich von Beginn an seine Leistung (z. B. die 
Kaufpreiszahlung) verweigern dürfen. Diesen Einwand kann der Darlehensnehmer jetzt auf den 
Kreditvertrag übertragen. Er war also auch von Beginn an berechtigt, die Zins- und 
Tilgungsleistungen an die Bank zu verweigern. In einem solchen Fall gewährt das Bürgerliche 
Gesetzbuch (BGB) ein Rückforderungsrecht (§ 813 BGB), welches der BGH dem klagenden 
Darlehensnehmer auch ungeschmälert zuerkannte. 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Das Urteil ist sehr erfreulich, weil es dem in den letzten Jahren durch den XI. Zivilsenat arg 
gebeutelten Verbraucherschutz neue Türen öffnet. Vor allem bleiben die in der Vergangenheit sehr 
undurchsichtig gewordenen Rechtsfragen, die im Hinblick auf Haustürgeschäfte und 
Schadensersatzansprüche aufgeworfen wurden (siehe unten), außen vor. Das Urteil bietet 
erhebliche Chancen. Die KANZLEI GÖDDECKE berät sie gern. 
 
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 04. Dezember 2007 – XI ZR 227/06 
 

05. Februar 2008 (Mathias Corzelius) 
 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
 
:: Bundesgerichtshof: XI. Zivilsenat schlägt sich erneut auf die Seite der Banken 
 
:: Bundesgerichtshof: Rechtliche Position von Immobilienfondsanlegern bleibt stark  
 


